
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Version 1.2; gültig ab 05.04.2010) 
 
Präambel 
Mit den AGB soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Kunden erreicht werden. 

I. Definitionen 
1. Fotografische Arbeit. Der Ausdruck «fotografische Arbeit» bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden gemäss 
der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung geleistete Arbeit. 
2. Fotograf. Der «Fotograf» ist die für die Leistung der fotografischen Arbeit beauftragte Person. 
3. Kunde. Der «Kunde» ist die Person, die Firma, welche die fotografische Arbeit beim Fotografen bestellt. 
4. Parteien. Die «Parteien» sind der Fotograf und der Kunde. 
5. Exemplar der fotografischen Arbeit / Exemplar. Jede Wiedergabe der fotografischen Arbeit in analoger oder digitaler Form auf 
einem Datenträger, insbesondere auf Papier, Diapositiven, CD-ROMs, Computerfestplatten, gilt als «Exemplar der fotografischen Arbeit» 
oder als «Exemplar». 

II. Leistung der fotografischen Arbeit, Zahlungskonditionen & Vereinbarte Termine 
1. Vorbehältlich schriftlicher Vorgaben des Kunden bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit voll und ganz dem Ermessen des 
Fotografen überlassen. Insbesondere steht ihm die alleinige Entscheidung über die technischen und künstlerischen Gestaltungsmittel 
wie zum Beispiel Beleuchtung und Bildkomposition zu. 
2. Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen. 
3. Vereinbarte Termine sind verbindlich!  
4. Tritt der Kunde bis 1 Tag (24 Stunden) vor dem Termin vom Vertrag zurück, hat der Fotograf Anspruch auf Ersatz der ber-
teits angefallenen Kosten (inkl. Drittkosten). Zusätzlich steht dem Fotografen eine Entschädigung von 50% des vereinbarten Honorares 
zu. Erfolgt der Rücktritt weniger als ein Tage (24 Stunden) vor dem vereinbarten Termin oder erscheint der Kunde nicht zum 
vereinbarten Termin beträgt die Entschädigung 100% des vereinbarten Honorares. 
5. Vorbehältlich gegensätzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die zur fotografischen Arbeit nöti-
gen Orte (Locations), Gegenstände und Personen rechtzeitig zur Verfügung stehen. 
6. Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung weniger als zwei Tage (48 Stunden) vor dem Termin auf ein späteres Da-
tum oder kommt er seinen Verpflichtungen gemäss Ziffer II.5. nicht nach, so hat der Fotograf Anspruch auf Ersatz der bereits ange-
fallenen Kosten (inkl. Drittkosten). Zusätzlich steht ihm eine Entschädigung zu. Diese bemisst sich auf Basis unserer aktuellen Preisli-
sten und beträgt 25% des Honorars, welches gemäss Tarif für die Ausführung der ausgefallenen Aufnahmesitzung geschuldet wäre. 
7. Die Regel der Ziffer II.6 gilt auch, wenn eine Aufnahmesitzung weniger als zwei Tage vor Beginn der Aufnahmesitzung wegen un-
günstiger Wetterverhältnisse auf ein späteres Datum verschoben wird.
8. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Fotografen. Falls der Kunde den Fotograf bittet, ihm die geleistete fotografische Arbeit, oder 
Exemplare dieser Arbeit zuzusenden, gehen die Risiken des Transports auf den Kunden über. 
9. Preise & Zahungskonditionen
a) Die Preise für Privatkunden weisen wir in CHF inkl. MwSt. aus. Der Kunde bezahlt die fotografischen Leistungen beim Fotos-
hooting in bar, oder mit einer Karte (Maestro, Postcard, Visa oder MasterCard).
b) Bei Geschäftskunden ist das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar zuzüglich MwSt. geschuldet und innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen.
c) Bei Zahlungsverzug werden dem Kunden alle Folgekosten sowie ein Verzugszins von 6% (pro Jahr - also 0.5% pro Mo-
nat) ab dem 31. Tag nach Fakturdatum berechnet.  

III. Haftung des Fotografen 
1. Der Fotograf haftet, einschliesslich einer Mängelhaftung, nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Die Haf-
tungsbeschränkung gilt auch für das Verhalten seiner Angestellten und Hilfspersonen. 
2. metamorphoto - Michael Bosshard Photography kann nicht haftbar gemacht werden für Datenverlust infolge eines Hardware- oder 
Softwareschadens.
3. Der Kunde hat seine Mängelrüge innerhalb von sechs Werktagen ab Lieferdatum des Werks schriftlich geltend zu machen, anson-
sten gilt die fotografische Arbeit als genehmigt und es können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden. 
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IV. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Kunden 
a.  Im allgemeinen 
1. Der Kunde darf die fotografische Arbeit nur zu dem mit dem Fotografen vereinbarten Zweck verwenden. Jede vereinbarungswid-
rige Verwendung verpflichtet den Kunden, dem Fotografen eine Entschädigung in der Höhe von 150% des gemäss SAB-
Tarif (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und –Archive) dafür geschuldeten Entgelts zu bezahlen. 
2. Nur der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der mit dem Fotografen getroffenen Vereinbarung von der fotografischen Arbeit Ge-
brauch zu machen. Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, Dritten das Recht auf Verwendung der 
fotografischen Arbeit zu überlassen. 
3. Der Kunde (Geschäftskunden, oder Privatkunden, die Fotos in Zeitungen, Programmheften, Webseite von Konzertveranstaltern, etc. 
veröffentlichen) hat bei der mit dem Fotografen bestimmte Verwendung des Werks den Namen des Fotografen in geeigneter Form zu 
erwähnen. Mit vorgestelltem Zeichen oder mit einem ähnlichen, mit dem Fotografen vereinbarten Vermerk. Bei Weglassung des Ver-
merks schuldet der Kunde zusätzlich zum vereinbarten Honorar eine Entschädigung im Umfang von 50% des vereinbarten 
oder bereits bezahlten Honorars. Diese Regelung nicht zu beachten haben alle Privatkunden die ihre Fotos auf ihrem privaten 
Web-Profil (facebook, xing, Stellensuche etc.) oder ihrer privaten Webseite veröffentlichen.
4. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) bleiben 
vorbehalten. 
 
b. Rechte Dritter 
1. Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, welche Personen im Rahmen der fotografischen Arbeit zu fotografieren sind, hat 
der Kunde dafür zu sorgen, dass diese Personen ihre Zustimmung zum Gebrauch gegeben haben, den der Kunde von ihrem Bild im 
Rahmen der Verwendung der fotografischen Arbeit machen will. 
2. Wenn der Kunde dem Fotografen Gegenstände übergeben oder ihm bestimmte Orte angegeben hat, die im Rahmen der fotogra-
fischen Arbeit fotografiert werden sollen, hat der Kunde dafür zu sorgen, dass kein Recht Dritter dem Gebrauch entgegensteht, den 
der Kunde von dem Bild dieser Gegenstände oder Orte (Locations) im Rahmen der Verwendung der fotografischen Arbeit machen 
will. 
3. Falls die in den beiden vorstehenden Absätzen vorgesehenen Verpflichtungen verletzt werden, verpflichtet sich der Kunde, dem 
Fotografen jeden Schadenersatz zurückzuerstatten, zu dem dieser zugunsten der Berechtigten verurteilt werden könnte, und ihn für 
sämtliche Kosten der Prozessführung gegen die Berechtigten zu entschädigen.

 
V. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen 
1. Fotos von Privatkunden zeigen wir nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Kunden auf dem Webportfolio. Fotos von Privatkunden 
werden jedoch niemals an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Kunde gibt dem Fotografen seine schriftliche Zustimmung, Fotos 
(z.B. in einem Fotobuch über seine Arbeit) zu publizieren oder publizieren zu lassen. 

2. Bei Fotos für Geschäftskunden (Editorial, Werbefotografie, etc.) behält der Fotograf das Recht, die fotografische Arbeit in 
jeder Form und auf jedem Träger (insbesondere im Internet) zu veröffentlichen, sie Dritten (z.B. Fotografen-Agenturen, etc.) zugänglich 
zu machen oder Dritten Exemplare der fotografischen Arbeit zu übergeben. Dieses Recht des Fotografen unterliegt jedoch der vorhe-
rigen Zustimmung des Kunden. Der Kunde, der seine Zustimmung nicht ausdrücklich und schriftlich innerhalb von dreissig Tagen seit 
dem Bewilligungsgesuch des Fotografen verweigert oder einschränkt, gilt als mit der jeweiligen Verwendung einverstanden. 
3. Im Falle der Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen im Sinne der beiden vorstehenden Absätze hat sich der 
Fotograf zu vergewissern, dass durch die beabsichtigte Verwendung kein Recht Dritter an der Abbildung von Personen, Gütern oder 
Orten verletzt wird. 

VI. Referenzen 
Der Fotograf hat das Recht, insbesondere in Veröffentlichungen (Internet, Drucksachen), bei Ausstellungen und bei Gesprächen mit 
potentiellen Kunden auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf die für ihn geschaffene fotografische Arbeit hinzuweisen.

 
VII. Datenschutz 
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihres Fotoauftrags oder Bestellungen. Alle Kundendaten werden unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Datenschutzgesetze von uns gespeichert und verarbeitet.
metamorphoto - Michael Bosshard Photography gibt keine persönlichen Daten (Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse, etc.) seiner Kunden-
an Dritte weiter.

 
VIIl. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1. Auf Verträge zwischen dem Kunden und dem Fotografen ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
2. Ausschliesslicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten für beide Parteien ist CH-8000 Zürich, Schweiz.
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